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Stürmische Zeiten für „Schönwetter-Geschäftsführer“ 
Sozialversicherungspflicht von Gesellschafter-Geschäftsführern mit Minderheitsbeteiligung

Executive Summary 

> Gesellschafter-Geschäftsführer können nur dann 
von der Sozialversicherungspflicht befreit wer-
den, wenn sie weisungsfrei sind. 

> Durch eine neue Entscheidung des Bundessozial-
gerichts ist die bislang bevorzugte Lösung, die 
Begründung von Stimmrechtsvereinbarungen 
zwischen den Gesellschaftern, kein mögliches 
Gestaltungsmittel mehr.  

> Haben Sie mit einer Stimmbindungsvereinbarung 
gearbeitet, besteht unmittelbarer Handlungsbe-
darf. Vertrauensschutz besteht nur, wenn ein 
Statusfeststellungsverfahren durchgeführt wurde. 

> Die Sozialverischerungsfreiheit kann auf anderen 
Wegen aber auch heute noch erreicht werden. 

 
Hintergrund  

Für Gesellschafter-Geschäftsführer stellt sich oft-
mals die Frage, ob und wie die Sozialversiche-
rungspflicht rechtssicher vermieden werden kann. 
Lange Zeit galt vor allem der Beitrag zur gesetzli-
chen Rentenversicherung als unattraktive Geldanla-
ge – in der heutigen Zinslandschaft wird aber 
durchaus diskutiert, ob die erwartbare Rendite in 
bestimmten Konstellationen vielleicht gar nicht so 
schlecht ist. Der Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung ist meist vergebens, da der Gesellschafter-
Geschäftsführer regelmäßig nicht arbeitslos wird; 
die über Beiträge erkaufte Versicherungsleistung ist 
damit regelmäßig nutzlos.  
 

Grundlagen der Sozialversicherungs-Pflicht 

Nichtselbständig Beschäftigte sind sozialversiche-
rungspflichtig. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung 
sind die Weisungsgebundenheit und Eingliederung 

in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers die 
maßgeblichen Kriterien (§ 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV).  
 

Vorstand einer Aktiengesellschaft 

Vorstände einer Aktiengesellschaft sind gesetzlich 
von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht 
(§ 1 Satz 3 SGB VI) und Arbeitslosenversiche-
rungspflicht (§ 27 Abs. 1 Nr. 5 SGB III) befreit und 
liegen mit Ihren Einkünften regelmäßig über der 
Beitragsbemessungsgrenze, unterhalb derer eine 
Versicherungspflicht in den gesetzlichen Kranken-
kassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V) gegeben ist.   
 

Mehrheitsgesellschafter 

Wer als GmbH-Gesellschafter über eine satzungs-
mäßige Mehrheit verfügt, kann ihm nicht genehme 
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung durch 
seine Stimmenmehrheit stets verhindern und ist 
folglich nicht weisungsgebunden. Die Sozialversi-
cherungsfreiheit ist für diese Fälle anerkannt. 
 

Minderheitsgesellschafter 

In der Praxis entzündet sich der Streit daher bei der 
Sozialversicherungspflicht der Gesellschafter-
Geschäftsführer ohne Mehrheitsbeteiligung. 
 
Minderheitsgesellschafter mit Geschäftsführungs-
funktion können in der Gesellschafterversammlung 
überstimmt werden und müssten somit Weisungen 
auch gegen ihren Willen ausführen. Nach der 
Rechtsprechung ist hierin ein starkes Indiz für eine 
abhängige und damit sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung zu sehen. Versucht wird daher, die 
Weisungsfreiheit auf andere Weise herzustellen.  
 

Stimmrechtbindung nicht ausreichend 

Um eine „Flucht aus der Sozialversicherung“ zu 
verhindern, hat die Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts (BSG) die Anforderungen an die Sozial-
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versicherungsfreiheit von Gesellschafter-Geschäfts-
führern immer weiter verschärft.  
 
In einer erst kürzlich vollständig veröffentlichten 
Entscheidung vom 11. November 2015 (Az. B 12 
KR 10/14 R) hat das Bundessozialgericht entschie-
den, dass die in der Praxis bislang geläufige und 
von den Sozialversicherungsträgern auch regelmä-
ßig anerkannte Methode, vertragliche Übereinkünfte 
über das Stimmverhalten der Gesellschafter in der 
Gesellschafterversammlung zu treffen (Stimmbin-
dungs- oder Poolvereinbarung), „nicht geeig-
net ist, bei einem Minderheitsgesellschafter-
Geschäftsführer den sozialversicherungsrecht-
lichen Status als nicht versicherungspflichti-
ger Selbstständiger zu begründen.“  

 
Das BSG weist darauf hin, dass eine solche Verein-
barung nur in guten Zeiten ein verlässliches Mittel 
darstelle, um ungeliebte Weisungen zulasten des 
Gesellschafter-Geschäftsführers abwenden zu kön-
nen. In kritischen Zeiten hingegen könnten die Mit-
gesellschafter die Regelung insbesondere durch 
Kündigung jederzeit außer Kraft setzen. 
 
Nach dem BSG sei „eine solche Schönwetter-
Selbstständigkeit mit Blick auf das Erfordernis 
der Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- 
und beitragsrechtlicher Tatbestände schwer-
lich hinnehmbar“. Stimmbindungsvereinba-
rungen werden ab sofort also nicht mehr für 
eine Sozialversicherungsfreiheit anerkannt 
werden. In Zukunft müssen daher anderweitige 
Gestaltungen zur Befreiung von der Sozialversiche-
rungspflicht in Betracht gezogen werden. 
 

Kein Vertrauensschutz trotz Prüfung 

Angesichts dieser Entscheidung müssen Unterneh-
men, die bisher mit Stimmrechtsvereinbarungen 
praktizierten, mit Nachzahlungsforderungen 

durch die Sozialversicherungsträger rechnen. 
Da man den Unternehmen aber angesichts des 
bisherigen Rechtsverständnisses regelmäßig  keinen 
Vorsatz unterstellen kann, ist die Haftung auf die 
vier zurückliegenden Jahre begrenzt. Für diese Zeit 
müssten Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur 
Sozialversicherung nachentrichtet werden. Hier-
durch kommen sehr schnell sehr hohe Beträge 
(zzgl. Zinsen) zustande. 
 
Auf Vertrauenschutz können sich die Unternehmen 
grundsätzlich nicht berufen; viele Fälle zeigen, dass 
die Gerichte Vertrauensschutz in die Sozialversiche-
rungsfreiheit nur in besonderen Ausnahmefällen 
zulassen. Dies gilt selbst dann, wenn eine Betriebs-
prüfung beanstandungslos durchgeführt wurde  und 
der Geschäftsführer-Status im Rahmen der Prüfung 
angesprochen wurde. Das schlagende Argumente 
gegen den Vertrauenschutz lautet, dass den Unter-
nehmen mit dem so genannten Statusfeststellungs-
verfahren eine kostenfreie Möglichkeit zur Verfü-
gung steht, einen verbindlichen Feststellungsbe-
scheid über die Sozialversicherungsfreiheit zu erhal-
ten (§ 7a SGB IV). 
 

Verbleibende Handlungsmöglichkeiten 

Damit bleibt die Frage, welche Gestaltungsmöglich-
keiten auf Basis der neuen Rechtsprechung des 
BSG heute überhaupt noch bestehen. 
 

Verzicht auf Lohnzahlungen 

Die einfachste, weiterhin mögliche Handlungsoption 
besteht darin, dass zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschafter-Geschäftsführer kein Dienstvertrag 
vereinbart und kein Entgelt gezahlt wird. Der Ge-
sellschafter erfüllt dann mit seiner Geschäftsfüh-
rungstätigkeit seine sogenannte gesellschaftsrecht-
liche Förderungspflicht gegenüber der Gesellschaft. 
 
Da das Unternehmen die Entgeltaufwendungen 
erspart, können in der Folge höhere Dividenden 
ausgeschüttet werden. Rechnet man dies steuerlich 
durch, so zeigt sich zumeist auch, dass sich die 
Steuerbelastung letztlich auf der privaten Ebene 
des Gesellschafter-Geschäftsführers kaum unter-
scheidet. Arbeitet bei mehreren Gesellschaftern nur 
einer als Geschäftsführer, so kann dies über eine 
disquotale Gewinnausschüttung und entsprechende 
Vorweggewinnentnahmen gesellschaftsrechtlich 
abgebildet werden. Hierbei sind allerdings individu-
elle steuerliche Themen zu berücksichtigen. 
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Satzungsänderung 

Ebenfalls leicht umsetzbar ist die Veränderung der 
Stimmrechtsquoren in der Satzung. Der Minder-
heitsgesellschafter-Geschäftsführer ist weisungsfrei, 
wenn wenn er mit seinem Stimmen die erforderli-
che Satzungsmehrheit verhindern kann. Diese Mög-
lichkeit wurde vom BSG in der aktuellen Entschei-
dung ausdrücklich anerkannt.  
 

Management-Gestellungsverträge 

Einen weiteren Lösungsansatz bietet ein so genann-
ter „Management-Gestellungsvertrag“. Der be-
troffene Gesellschafter-Geschäftsführer gründet in 
diesem Fall eine eigene „Service-GmbH“, in 
welcher er Allein-, jedenfalls aber Mehrheitsgesell-
schafter ist. In dieser Gesellschaft ist er ebenfalls 
Geschäftsführer. Zwischen den Gesellschaften wird 
ein Servicevertrag (Gestellungsvertrag) über die 
Entsendung des Geschäftsführers der „Service- 
GmbH“ als Geschäftsführer der operativen GmbH 
vereinbart. Da zwischen der operativen GmbH und 
dem Gesellschafter kein Dienstvertrag besteht und 
dieser dort kein Entgelt enthält, entsteht auf Ebene 
des operativen Unternehmens (trotz grundsätzlicher 
Sozialversicherungspflicht) keine Beitragszahlungs-
pflicht.  
 
Seine Vergütung erhält der Geschäftsführer auf 
Ebene „Service-GmbH“, entweder als Dividende 
oder als Geschäftsführerentgelt. Auf Ebene der 
„Service-GmbH“ wird jedoch keine Sozialversiche-
rungspflicht begründet, da der Gesellschafter-
Geschäftsführer sämtliche, jedenfalls aber die 
Mehrheit der GmbH- Anteile hält und somit keinen 
Weisungen unterliegt. Zu beachten ist aber, dass 
die „Service-Gesellschaft“ über mindestens ein so-
zialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhält-
nis verfügen oder mehr als einen Auftraggeber ha-
ben muss. Ist dies nicht der Fall, begründet § 2 
Satz 1 Nr. 9 SGB VI eine gesetzliche Rentenversi-
cherungspflicht. 
 
Obwohl eine solche Lösung funktioniert, ist im Ein-
zelfall zu hinterfragen, ob Verwaltungsaufwand und 
Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Ser-
vice-GmbH (insbesondere die Erstellung des Jah-
resabschlusses) die wirtschaftlichen Vorteile der 
Sozialversicherungsfreiheit nicht neutralisieren. 
Diese Lösung bietet sich jedenfalls an, wenn die 
Anteile der operativen Gesellschaft ohnehin in einer 
Holding-Struktur gehalten werden. Dies ist insbe-
sondere im Hinblick auf eine nahezu steuerfreie 

Vereinnahmung von Dividenden und Veräußerungs-
gewinnnen sowie im Hinblick auf Nachfolgegestal-
tung („Familienholding“) in vielen Fällen sinnvoll.  
 
Die Übertragung von Anteilen auf eine Holdingge-
sellschaft sollte aber stets im Rahmen einer umfas-
senden Beratung erfolgen. Sieht die Satzung etwa 
vor, dass die Übertragung von Anteilen die Zu-
stimmung der Mitgesellschafter erfordert (Vinkulie-
rung), muss diese Bestimmung in der Satzung an-
gepasst werden. Ansonsten könnte die Zustim-
mungspflicht durch Verkauf der Holding umgangen 
werden. Die gleichen Fragen stellen sich im Hinblick 
auf satzungsmäßige Wettbewerbsverbote und ande-
re Sonderrechte. 
 

Handlungsempfehlung 

Die Sozialversicherungsfreiheit lässt sich auch für 
Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer nach wie 
vor erreichen. Gerne beraten wir Sie im Hinblick auf 
die für Ihre Situation passende Lösung.  
 
Handlungsbedarf besteht, wenn Sie die Sozi-
alversicherungsfreiheit in der Vergangenheit 
auf eine Stimmbindungsvereinbarung gestützt 
haben. Wurde in der Vergangenheit ein Statusfest-
stellungsverfahren durchgeführt, ist dessen Be-
scheid bindend – jedoch nur, solange sich der da-
mals geprüfte Sachverhalt nicht geändert hat.  
 
Hier ist abzuwägen, inwieweit ein Statusfeststel-
lungsverfahren empfehlenswert ist. In jedem Fall 
sollten Sie sich für die Zukunft rechtssicher 
aufstellen. Denn auch die Sozialversicherungsträ-
ger kennen die neue Rechtsprechung und werden in 
künftigen Sozialversicherungsprüfungen verstärkt 
auf diese Thematik achten. 
 
Sprechen Sie uns hierzu sehr gerne an! 
 

Wolfgang Böhm 
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Standort Heidelberg 

wolfgang.boehm@gsk.de 
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Rechtsanwalt 
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